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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99010020001003, 99010020001003

Leistungsbezeichnung I Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung bei
ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen
beantragen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Thüringen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Aufenthaltstitel (010)
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Verrichtungskennung Erteilung (001)

SDG-Informationsbereich Anforderungen in Bezug auf Aufenthaltskarten für
Unionsbürger und ihre Familienmitglieder,
einschließlich Familienmitglieder, die keine
Unionsbürger sind

Lagen Portalverbund Einwanderung (1080100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 15.12.2022

Fachlich freigegen durch Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz (TMMJV)

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__1
9c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__4
2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__6.h
tml
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__1
9c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__4
2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__6.h
tml

Teaser Mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen im
Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie können Sie unter
bestimmten Voraussetzungen eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Eine formale
Qualifikation ist jedoch nicht erforderlich.

Volltext Wenn Sie über ausgeprägte berufspraktische
Kenntnisse verfügen, können Sie eine
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer
Beschäftigung auf dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologie (IT-Branche) erhalten.
Hierfür müssen Sie in den letzten sieben Jahren
mindestens drei Jahre im IT-Bereich gearbeitet haben
und dadurch ausgeprägte Fertigkeiten und Kenntnisse
über ihre Tätigkeit erworben haben. Zudem setzt die
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Erteilung einer solchen Aufenthaltserlaubnis voraus,
dass ein Arbeitsvertrag oder ein konkretes
Arbeitsplatzangebot mit einem bestimmten
Mindestgehalt vorliegt.
Sie müssen keine qualifizierte Berufsausbildung oder
ein Studium abgeschlossen haben. Auch eine
Anerkennung Ihrer im Ausland erworbenen
Qualifikation ist nicht erforderlich. Es kann hilfreich
sein, wenn Sie neben Ihrer mehrjährigen
Berufserfahrung auch einschlägige theoretische
Kenntnisse vorweisen können (z.B. durch Zertifikate
oder Zeugnisse).
Vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis muss die
Bundesagentur für Arbeit der Beschäftigung
zustimmen. Diese prüft auch, ob auf bestimmte
Vorrausetzungen verzichtet werden kann. Die
Bundesagentur für Arbeit erteilt ihre Zustimmung
längstens für vier Jahre.
Die Aufenthaltserlaubnis wird befristet erteilt. Ihre
Gültigkeit richtet sich nach Ihrem Arbeitsvertrag bzw.
der Geltungsdauer der Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit.
Unter Umständen kann Sie die Ausländerbehörde zur
Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichten. Dies
wird dann auf Ihrer Aufenthaltserlaubnis vermerkt.
Wenn Sie Arbeitgeber sind und eine IT-Fachkraft aus
dem Ausland einstellen möchten, können Sie in
Vollmacht der Ausländerin bzw. des Ausländers bei der
Ausländerbehörde das beschleunigte
Fachkräfteverfahren beantragen, mit dem die Einreise
von Fachkräften erleichtert und beschleunigt werden
kann.

Erforderliche Unterlagen • Gültiger Reisepass oder Passersatz
• Außerdem
• sowie im Falle eines Voraufenthalts:
•

Voraussetzungen • Sie besitzen einen anerkannten und gültigen Pass
oder Passersatz und - sofern für die Einreise
erforderlich - ein zweckentsprechendes Visum.

Kosten Erteilung Aufenthaltserlaubnis: EUR 100,00
Änderung einer bestehenden Aufenthaltserlaubnis für
den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der
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Beschäftigung bei ausgeprägten berufspraktischen
Kenntnissen (Zweckwechsel): EUR 98,00
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine
Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung in
Betracht kommen.
Hinweis: Die Aufenthaltserlaubnis wird als
elektronischer Aufenthaltstitel ausgestellt. Die Gebühr
für die Neuausstellung des Kartenkörpers beträgt EUR
67,00

Verfahrensablauf Die Aufenthaltserlaubnis ist bei der für Ihren Wohnsitz
zuständigen Ausländerbehörde zu beantragen. Das
Verfahren gestaltet sich wie folgt:
• Je nach Ausländerbehörde und Anliegen kann eine
Beantragung über das Internet möglich sein.
Informieren Sie sich, ob Ihre Ausländerbehörde die
elektronische Beantragung der Aufenthaltserlaubnis
anbietet.
Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis fallen
Gebühren an. Der Zeitpunkt sowie die Form der
Bezahlung variieren je nach Behörde.

Bearbeitungsdauer etwa sechs bis acht Wochen

Frist • Die Aufenthaltserlaubnis sollte spätestens acht
Wochen vor Ablauf Ihres gültigen Visums oder Ihrer
gültigen Aufenthaltserlaubnis beantragt werden.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf Gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde kann
Klage vor dem, im Bescheid genannten, Gericht
erhoben werden.

Kurztext • Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit,
Erteilung zum Zweck der Beschäftigung bei
ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen
• Ausländischen IT-Fachkräften kann unabhängig von
der Qualifikation eine qualifizierte Beschäftigung auf
dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologie erlaubt werden, wenn sie
in den letzten sieben Jahren mindestens drei Jahre im
IT-Bereich gearbeitet haben und dadurch ausgeprägte
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Fertigkeiten und Kenntnisse über ihre Tätigkeit
erworben haben.
• Die Aufenthaltserlaubnis wird befristet erteilt. Die
Geltungsdauer hängt vom Arbeitsvertrag bzw. der
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ab.
• Unter Umständen kann die Ausländerbehörde die
IT-Fachkraft zur Teilnahme an einem Integrationskurs
verpflichten.
• Je nach Ausländerbehörde und Anliegen ist die
Beantragung über das Internet oder persönlich
möglich.
• Für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis fällt eine
Gebühr an. Der Zeitpunkt sowie die Form der
Bezahlung variieren je nach Behörde.
• Arbeitgeber können bei der Ausländerbehörde das
beschleunigte Fachkräfteverfahren beantragen, wenn
sie eine IT-Fachkraft aus dem Ausland einstellen
möchten.
• Zuständig: die für den Wohnsitz des Antragstellenden
zuständige Ausländerbehörde; für das beschleunigte
Fachkräfteverfahren: Ausländerbehörde am Ort der
Betriebstätte, bei der die Ausländerin bzw. der
Ausländer eingesetzt werden soll, soweit keine zentrale
Stelle für das Verfahren eingerichtet wurde

Ansprechpunkt Die für den Wohnsitz des Antragstellenden zuständige
Ausländerbehörde;
Für das beschleunigte Fachkräfteverfahren:
Ausländerbehörde am Ort der Betriebstätte, bei der
die Ausländerin bzw. der Ausländer eingesetzt werden
soll, soweit keine zentrale Stelle für die Durchführung
des Verfahrens eingerichtet wurde

Zuständige Stelle Die für den Wohnsitz des Antragstellenden zuständige
Ausländerbehörde.

Formulare • Formulare:
• Onlineverfahren möglich: vereinzelt
• Schriftform erforderlich: ja
• Persönliches Erscheinen nötig: ja

Ursprungsportal Apply for a residence permit for employment in case of
pronounced practical professional knowledge,
Aufenthaltserlaubnis  zur Beschäftigung bei
ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen
beantragen
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